
  

    

 

Fraktion Wählergruppe Hahnheim WGH 
 
 

 

Antrag zur Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gemäß § 
34 Abs. 5 Satz 2 GemO 
 
Bereitstellung der öffentlichen Sitzungsvorlagen auf einer öffentlich zugänglichen Plattform 
 
 
Wir stellen hiermit als Fraktion den Antrag, dass die Gemeindeverwaltung die öffentlichen 
Sitzungsvorlagen nebst allen öffentlichen Anlagen im Vorfeld einer Sitzung auf einer öffentlich 
zugänglichen Plattform wie z.B. moreRubin oder auf der Gemeindehomepage bereitstellt. 
 
 
Begründung: 
 
Die Tagesordnung und die teilweise mehrseitigen Sitzungsvorlagen werden den 
Gemeinderatsmitgliedern vor dem Sitzungstermin zur Verfügung gestellt. Diese Unterlagen sind 
häufig Gegenstand der Beratungen in den Sitzungen und sind somit auch als öffentlich zugänglich 
formuliert. 
 
Bisher erfolgt lediglich die Veröffentlichung der Tagesordnung mit den Themen der zukünftigen 
Sitzung sowie der Beschlussvorlage, jedoch werden keinerlei weiterführende Unterlagen im Vorfeld 
veröffentlicht. 
 
Diese Handhabung der Verwaltung, die Sitzungsdokumente nicht öffentlich zugänglich zu machen, 
steht im Widerspruch zu dem rheinlandpfälzischen Landestransparenzgesetz LTranspG. Dort heißt 
es im Teil 1 „Allgemeine Bestimmungen“ unter § 1 „Zweck des Gesetzes“, Absatz 1: 
„Zweck dieses Gesetzes ist es, den Zugang zu amtlichen Informationen … zu gewähren, um damit 
die Transparenz und Offenheit der Verwaltung zu vergrößern.“ 
 
In Absatz 2 wird die Zielsetzung des Gesetzes klar zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es: 
„Auf diese Weise sollen die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft 
gefördert, die Möglichkeit der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen und Bürger 
verbessert, die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen erhöht, Möglichkeiten der 
demokratischen Teilhabe gefördert sowie die Möglichkeiten des Internets für einen digitalen Dialog 
zwischen Staat und Gesellschaft genutzt werden.“ 
Und Absatz 3 stellt klar: „Transparenz und Offenheit sind Leitlinien für das Handeln der 
Verwaltung…“ 
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Das LTranspG erlangte in Rheinland-Pfalz am 27.11.2015 Rechtsgültigkeit. Das Gesetz dient der 
Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Als Übergangsfrist zur 
Umsetzung hat die Landesregierung in § 26 „Übergangsbestimmungen“ den unteren 
Landesbehörden sowie den übrigen transparenzpflichtigen Stellen eine Frist von 5 Jahren zur 
vollständigen Funktionsfähigkeit nach Inkrafttreten des LTranspG gesetzt. Die Frist endete also am 
26.11.2020. 
 
Um der Öffentlichkeit besser Gelegenheit zu bieten sich über die teilweise durchaus komplexen 
Themen im Vorfeld zu informieren und gegebenenfalls zu recherchieren beantragt die Wählergruppe 
Hahnheim, dass diese Unterlagen zeitgleich mit der Bekanntgabe an die Gemeinderatsmitglieder/ 
Ausschussmitglieder auch auf der Homepage der Gemeinde Hahnheim/moreRubin zur Einsicht für 
die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zahlreiche Gemeinden sind diesem Konzept bereits gefolgt und ermöglichen der Öffentlichkeit 
dadurch auf einfache Weise sich über die Themen des Gemeinderates zu informieren. Moderne 
kommunale Kommunikation muss die heutigen, modernen, digitalen Möglichkeiten nutzen, um die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in kommunale Entscheidungen zu erleichtern. 
 
Es muss im Interesse einer Gemeinde sein, die Bürger und Bürgerinnen über die kommunalen 
Entscheidungen zu informieren und ihre Teilhabe daran zu fördern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 1: Ansicht moreRubin für Bürgerinnen und Bürger 
(abgerufen am 20.01.2021) 

Abbildung 2: Ansicht moreRubin für Ausschuss/Ratsmitglieder 
(abgerufen am 20.01.2021) 


